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Die gemeinsame Erziehung

der beiden Geschlechter

Heute legen wir unseren Lesern eine Reihe von
Aufsätzen vor, die sich mit der Frage der Koedukation

in unseren Heimen befassen. Damit greifen
wir kein neues Problem auf, ist darüber doch
schon seit Jahrzehnten viel diskutiert und
geschrieben worden. Weil aber bei uns in den letzten
Jahren in verschiedenen Heimen die Frage der
Koedukation etwas im Vordergrund stand und zum
Teil heute noch steht, glauben wir, dass der
Moment gekommen ist, da wir auch im «Fachblatt»
einmal eingehender uns aussprechen dürfen.
Wie ehedem, so gehen auch heute noch die
Auffassungen über dieses grosse Problem auseinander.
Es kann sich also nicht darum handeln, dass wir
mit der vorliegenden Nummer den allein gültigen
Weg aufzeigen. Je nach seinem Standort und nach
seinen Erfahrungen erfreulicher und enttäuschender

Art wird der Einzelne zu dieser Frage Stellung
beziehen. Richtig ist sicher, dass ein Unterschied
besteht, ob es sich um ein Erziehungsheim oder
um eine öffentliche Schule handelt. Dort, wo die
Erziehung den ganzen Menschen umfasst, das
heisst nebst der Schule auch alle Lebensbezirke
ordnet, wie dies im Erziehungsheim der Fall ist,
stellen sich viel mehr und schwierigere Probleme
als andernorts. Trotzdem sind wir dankbar, dass
wir auch einen Bericht über die Situation der
Basler Volksschule erhalten haben, geht doch daraus

hervor, dass selbst eine staatliche Schule nur
mühsam eine sozusagen jahrhundertealte Einrichtung

aufgibt. Wichtig sind weiter all die Stimmen
Ehemaliger. Dass ein Heimleiter sie zu Worte korm
men lässt, ist wertvoll und erfreulich.
Gesamthaft darf festgehalten werden, dass das
Problem der Koedukation in unseren Erziehungsheimen,

ob so oder anders gelöst, ernsthaft und
mit grossem Verantwortungsbewusstsein beachtet
wird. Wir danken allen Mitarbeitern herzlich für
ihre Beiträge.
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